
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 09.10.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
Einreicher: Bürgermeister      
 
 
 
Beschlussvorlage Nr.: 535-23       
 
 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Ortschaftsrat Trabitz  06.11.2023     

Ortschaftsrat 
Schwarz  

17.11.2023     

Ortschaftsrat 
Schwarz  

09.11.2023     

Haupt- und 
Vergabeausschuss  

22.11.2023     

Stadtrat  30.11.2023     

 
 
 
Betreff: 
 

 
Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Calbe (Saale) 

 

 
 

  

Datum      Fachbereichsleiter/in     Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      
               des Stadtrates 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt, die als Anlage beigefügte Satzung zur 1. 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Calbe (Saale). 
 
 
 
Erläuterung/Begründung: 
 
Die Ortsteile Schwarz und Trabitz wurden im Jahr 1994 durch den Gebietsänderungsvertrag 
vom 25. / 30.03.1994 in die Stadt Calbe (Saale) eingegliedert.  
 
Durch Beschluss der damaligen Stadtverordnetenversammlung am 07.04.1994 wurde in der 
Hauptsatzung festgelegt, dass für den Ortsteil Schwarz sieben und für den Ortsteil Trabitz fünf 
Mitglieder in die Ortschafträte gewählt werden. 
 
Bisher wurde die Hauptsatzung in diesem Punkt nicht geändert. Die tatsächliche Besetzung 
der Ortschaftsräte Schwarz und Trabitz gestaltete sich in den letzten Wahlperioden sehr 
schwierig, es blieben immer wieder Sitze in den Ortschaftsräten unbesetzt.  

 öffentlich 
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Die Beschlussfähigkeit war bei mehreren Sitzungen nicht gegeben, da die Mitglieder der 
Ortschaftsräte die Teilnahme aus unterschiedlichen Gründen nicht absichern konnten. 
 
Nach Anpassung des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) im Juli 2019 - Aufnahme des § 86 Ortsvorsteher, ist eine Umstellung auf Ortsvorsteher 
in Ortschaften möglich.  
 
Gemäß § 87 Abs. 2  KVG LSA ist eine Änderung vom Ortschaftsrat zum Ortsvorsteher nur 
zum Ende der Wahlperiode des Gemeinderates zulässig. 
 
Die Ergebnisse der Anhörungen aus den Ortschaftsratssitzungen werden im Haupt- und 
Vergabeausschuss und Stadtrat entsprechend bekanntgegeben und sollten in die 
Beschlussfassung einfließen. 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Calbe (Saale) 
 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                           Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 
   

Freiwillige Aufgaben 
                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr               Ja            Nein 

Ergebnisplan 
   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 
                     

 
Veranschlagung im Finanzplan                                       Ja            Nein 
 

Bemerkungen 
 
 

Unterschrift Kämmerei 
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